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BSC Eintracht / Südring 1931 e. V. 
FUSSBALL 

 

Beitrittserklärung    

Vorname       Nachname      

Geburtstag      Geburtsort      

Strasse       PLZ, Ort       

Telefon       E-Mail       

Staatsangehörigkeit      Team            

Beitragsgruppe 
□ Mitglied Vollzahler: 15 € monatlich,  (ab 01.07.2025: 60,00 € im Quartal, 220,00 € p.a.)  
□ Mitglied ermäßigt*: 10 € monatlich  (ab 01.07.2025: 45,00 € im Quartal, 165,00 € p.a.) 
□ Mitglied passiv: 5 € monatlich  (ab 01.07.2025: 15,00 € im Quartal,   55,00 € p.a.) 
 
Zahlweise: □ monatlich / ab 07/25 quartalsweise  □ jährlich  
* Der ermäßigte Beitrag gilt für Schüler/innen, Studierende, Auszubildende und Empfänger/innen von Sozialleistungen.  
 
Bei Eintritt wird eine Aufnahmegebühr von 20 € fällig (unabhängig der gewählten Mitgliedsart). 
□ Das Lastschriftmandat auf S. 2 dieses Antrags ist ausgefüllt.  

 

□ Ein Antrag auf Spielberechtigung beim Berliner Fussball Verband e.V. wird gestellt   

Notwendige Unterlagen für die Beantragung der Spielberechtigung beim BFV sind: 

 Passbild  
 Kopie des Personalausweises 
 Nachweis der Zahlung der Aufnahmegebühr und des ersten Beitrags (entfällt mit Lastschriftmandat) 
 Antrag auf Spielberechtigung (unterschrieben) 

Die Unterlagen sind zu mailen an mitglieder.fussball@bsc-eintracht-suedring.de oder beim Vorstand abzugeben. 
Sollten finanzielle Verpflichtungen ggü. anderen Vereinen aus früheren Mitgliedschaften bestehen sind diese vor 
Beantragung der Spielberechtigung auszugleichen.  
□ Ich bestätige, dass zusammen mit dem Vereinswechselantrag eine Abmeldung vom bisherigen Verein 
_______________________________________________________________ vorgenommen werden soll. 

 

Erklärungen 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Fussballabteilung des BSC Eintracht/Südring 1931 e.V.  
Mir ist bekannt, dass die Mitglieder des BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. zur Zahlung von Beiträgen verpflichtet sind. 
Die Beiträge sind vorab zu zahlen.  
Die Satzung des Vereins und die Beitragsordnung der Fußballabteilung habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne 
sie durch Unterschrift an. Dies gilt auch für die Satzungen des DFB und BFV. 
Die Kündigung erfolgt schriftlich und ist jeweils 6 Wochen zum Quartalsende zu erklären. Bereits gezahlte 
Mitgliedsbeiträge werden nach dem Vereinsaustritt anteilig erstattet.  
Die Mitgliedsdaten werden unter Beachtung der jeweils gültigen Rechtsvorschriften (Bundesdatenschutzgesetz in 
der jeweils gültigen Fassung u.a.) zum Zwecke der Verwaltung gespeichert, aber ohne meine Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben 
Mit meiner Unterschrift genehmige ich dem Verein, mir Nachrichten oder Newsletter zukommen zu lassen.         

 

 
Datum, Ort       Unterschrift   



BSC Eintracht / Südring 1931 e.V. 
 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige widerruflich den BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. regelmäßig Zahlungen mittels SEPA-Lastschrift von 
meinem Konto einzuziehen (mit sofortiger Wirkung). Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf 
mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ich wünsche folgende Zahlweise gemäß Beitragsordnung. 
 
□  Mitglied Vollzahler:  □ monatlich / ab 07/25 quartalsweise  □ jährlich  
□  Mitglied ermäßigt:  □ monatlich / ab 07/25 quartalsweise  □ jährlich  
□  Mitglied passiv: □ monatlich / ab 07/25 quartalsweise  □ jährlich 
 

Kontoinhaber   

IBAN   

Name der Bank   

 

    

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 
Kontoverbindung des Vereins:   BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. 
      IBAN  DE52 8306 5408 0004 1807 80 
      BIC      GENO DEF1 SLR 
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE12ZZZ00001963809 
 
 
Kassenwart: Thorsten Beckmann, Mail: t.beckmann@bsc-eintracht-suedring.de 
 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins (z.B. 
Name, Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern, Email-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen 
im Verein). 

2. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, der Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) sowie Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins 
zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft 

3. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der 
Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies 
den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht 

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
1) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der 
Speicherung, 2) Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit, 3) Löschung oder Sperrung seiner Daten. 


